
 
 

Betreuungsassistent nach 

§ 87 b Abs. 3 SGB XI 

Ihr Bildungspartner bfz gGmbH / 
bbw gGmbH 
 
Seit vielen Jahren stehen wir in regelmäßigem Kontakt 
und Austausch mit Fach- und Führungskräften aus 
Unternehmen des Sozial- und Gesundheitswesens. 
Aufgrund dieses Dialoges bieten wir aktuelle und 
zielgerichtete Qualifizierungen für Mitarbeiter im Sektor 
Gesundheit an.  
Durch unser breites Angebotsspektrum im Bereich der 
Ausbildungen in unseren Berufsfachschulen des 
Gesundheitswesens und aufgrund zahlreicher 
Weiterbildungsangebote für Pflegefachkräfte, 
Mediziner, Therapeuten und medizinisches 
Hilfspersonal verfügen wir über langjährige und 
fundierte Erfahrungen im Hinblick auf die  aktuellen 
Anforderungen im Gesundheitswesen.  
Flächendeckende Präsenz in ganz Bayern garantieren 
28 Standorte mit 180 Nebenstellen. 

 
 
Kursgebühren 
 
Gebühr: 768,00 Euro 

  

Eine Förderung durch einen Kostenträger (z.B. Agentur 

für Arbeit, Jobcenter) ist bei Erfüllung der individuellen 

Fördervoraussetzungen möglich. 

 

Für diese Weiterbildung ist eine Ermäßigung der 

Kursgebühren um 50% (max. 500 Euro) durch den 

Prämiengutschein möglich. Bitte informieren Sie sich 

vor Kursanmeldung. 

 

  

Informationen  

Ansprechpartnerin: Regina Weinkamm 

E-Mail: weinkamm.regina@a.bfz.de 

 

bfz gGmbH/bbw gGmbH  

Standort Augsburg 

Ulmer Straße 160 

86156 Augsburg 

Telefon: 0821 40 80 2-293 

Telefax: 0821 40 80 2-39 

 
Anfahrtsskizze 
 

 

Qualifizierung gemäß den Vorgaben des 

GKV-Spitzenverbandes 



 

 

Einleitung 

Im Rahmen des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes 

können für Menschen, die besondere Betreuung 

benötigen, in vollstationären Dauer- und 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen Betreuungsassistenten 

eingestellt werden. Die Pflegekassen übernehmen - 

sofern die Kriterien erfüllt sind - auf Antrag die Kosten 

für eine zusätzliche Betreuungskraft. 

 

 

Zielsetzung 
 
Unsere Qualifizierung zum Betreuungsassistent entspricht 

vollumfänglich der anerkannten beruflichen Teilqualifikation 

gemäß der Betreuungskräfterichtlinie nach § 87 b Abs. 3 

SGB XI. 

 

 

Zielgruppe 

 

 Es ist kein therapeutischer oder pflegerischer 

Berufsabschluss nötig 

 Persönliche Eignung  

 Interesse an der Arbeit mit älteren Menschen 

 5-tägiges Praktikum vor Lehrgangsbeginn 

 

 

Anforderungen an die Betreuungskräfte 
 

 positive Haltung gegenüber kranken, behinderten und 

alten Menschen  

 soziale Kompetenz und kommunikative Fähigkeiten 

 Beobachtungsgabe und Wahrnehmungsfähigkeit 

 Empathie- und Beziehungsfähigkeit 

 Bereitschaft zu nonverbaler Kommunikation 

 Psychische Stabilität, Fähigkeit zur Reflexion des 

eigenen Handelns, Fähigkeit sich abzugrenzen 

 

Organisatorisches 

Termine:  
  
Frühjahr:  12.04.2012 – 25.05.2012 
Herbst:   17.09.2012 – 26.10.2012 
   
Die sechswöchige Weiterbildung umfasst 160 
Unterrichtsstunden und ein zweiwöchiges 
Betreuungspraktikum. 
 
Die geplanten Unterrichtszeiten sind Montag bis Freitag 
von 08:00 Uhr – 16:00 Uhr (genaue Uhrzeiten erhalten 
Sie gerne auf Anfrage mit dem Stundenplan) 
 

 
Zertifikat 
 
Sie erhalten ein Zertifikat der Beruflichen 
Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) 
gGmbH. 
 
 
Im Rahmen der  

 
 
können für diese Weiterbildung 18 Punkte angerechnet 
werden. 

 

Inhalte 

Modul 1: 100 Unterrichtsstunden 

 Kommunikation und Interaktion mit dementen Personen 

 Grundkenntnisse über Demenzerkrankungen, 

psychische Erkrankungen, geistige Behinderungen 

sowie typische Alterskrankheiten (Diabetes, 

degenerative Erkrankungen des Bewegungsapparates 

und deren Behandlungsmöglichkeiten) 

 Grundkenntnisse der Pflege und Pflegedokumentation 

(Hilfen bei der Nahrungsaufnahme, Umgang mit 

Inkontinenz, Schmerzen und Wunden usw.) 

 Erste Hilfe Kurs 
 

Modul 2: 80 Stunden 

 2-wöchiges Praktikum in einem Pflegeheim unter 

Anleitung und Begleitung einer in der Pflege und 

Betreuung des betroffenen Personenkreises erfahrenen 

Pflegefachkraft. Dabei werden praktische Erfahrungen 

in der Betreuung von Menschen mit einer erheblichen 

Einschränkung der Alltagskompetenz gesammelt. 

 

Modul 3: 60 Unterrichtsstunden 

 Vertiefen der Kenntnisse 

 Rechtskunde (Grundkenntnisse Haftungsrecht, 

Betreuungsrecht, Schweigepflicht und Datenschutz, 

Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger 

Menschen) 

 Hauswirtschaft und Ernährungslehre 

 Freizeitgestaltung für Menschen mit Demenz 

 Bewegung für Menschen mit Demenz 

 Zusammenarbeit mit allen an der Pflege Beteiligten 

 

 


